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1 Aufgabenstellung 

Das Hotel „Château d’Urspelt“ beabsichtigt auf seinem Betriebsgrundstück in Urspelt einen 

Hubschrauberlandeplatz zu errichten und zu betreiben. Dieser soll über zwei um 90 Grad 

versetzte Anflugachsen (A und B) verfügen und Hubschrauber bis zu 3.175 kg empfangen 

können.  

 

Im Rahmen der Vorprüfung gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung („loi 

du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement“ [1]) sollen gemäß 

Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung (kurz MECDD, 

Brief Nr. 99498 vom 01.07.2021 [10]) die Geräuschimmissionen durch den Betrieb des ge-

planten Hubschrauberlandeplatzes auf dem Hotelgelände vom „Château d’Urspelt“ in Urspelt 

für beide o.g. Anflugachsen in der Nachbarschaft ermittelt und beurteilt werden. Da es keine 

spezifischen luxemburgischen Regelwerke bezüglich Fluggeräuschimmissionen an Hub-

schrauberlandeplätze gibt, wurden die Normen für die Berechnungen sowie die Beurteilung 

vorab mit der „Administration de l’Environnement“ (kurz AEV) abgestimmt (Untersuchungs-

konzept Nr. 936/21254010/02 vom 15.09.2021 durch die AEV bestätigt [19]). Folgende Nor-

men bzw. Beurteilungsgrundlagen sollen Anwendung finden: 

 

 Landeplatz-Fluglärmleitlinie LAI - Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der Fluglärm-

immissionen in der Umgebung von Landeplätzen (Hinweise zu Fluglärm an Landeplät-

zen), in der von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI (115. Sitzung) 

- beschlossenen Fassung vom 12.03.2008 [8] 

 DIN 45684 Teil 1, Akustik - Ermittlung von Fluggeräuschimmissionen an Landeplätzen – 

Teil 1: Berechnungsverfahren, 2013 [3] 

 DIN 18005 Teil 1, Ausgabe Juli 2002 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hin-

weise für die Planung [6] 

 Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, Mai 1987 Schallschutz im Städtebau - Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung [5] 

 DIN 18005 Teil 2, Ausgabe September 1991, Schallschutz im Städtebau -Lärmkonturkar-

ten - Kartenmäßige Darstellung von Schallimmissionen [7]. 
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Im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) sind keine Flugbewegungen geplant, daher wird nur der 

Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) betrachtet. Dabei werden zwei Bewertungsperioden be-

trachtet: 

 die lauteste Stunde tags (06:00 – 22:00 Uhr) jeweils für die Anflugachsen  

A (100 %) und B (100 %) und 

 den gesamten Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) in den 6 lautesten Monaten des Kalen-

derjahres (Mittelung über 180 Tage) jeweils für die Anflugachsen A (100 %) und B (100 %) 

und für beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %). 

Neben den Beurteilungspegeln Lr1hT (lauteste Stunde tags) und LrT (gesamten Tageszeitraum) 

für die o.g. Bewertungsperioden soll der Maximalschalldruckpegel LmaxT während eines einzel-

nen Vorbeiflugs jeweils für die Anflugachsen A und B ebenfalls berechnet und diskutiert wer-

den.  

 

Die Lärmimpaktstudie soll im Rahmen unserer Zulassung als „organisme agréé“ [2] durchge-

führt und soweit für den Einzelfall zutreffend in Anlehnung an den Leitfaden "Systematischer 

Ansatz für die Durchführung von Schallimmissionsprognosen für landgebundene Verkehrspro-

jekte" [11] erstellt werden. Die Ermittlung der Vorbelastung sowie die Ermittlung der Geräu-

schimmissionen durch den Betrieb des Hotels und die Baustellenphase sind nicht Gegenstand 

dieser Untersuchung. 

 

 

2 Örtliche Situation 

2.1 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebiets 

Der Übersichtsplan in Abbildung 2.2, Seite 11 zeigt das Untersuchungsgebiet mit der Lage der 

Projektgrenze im Osten des Hotelgeländes in Urspelt in der topografischen Karte. Das Be-

triebsgrundstück ist im PAG der Gemeinde Clervaux, Ortschaft Urspelt [9] als “zone mixte 

villageoise – MIX-v“ ausgewiesen. 

 

Der geplante Hubschrauberlandeplatz soll östlich vom Hotel auf aktuell ca. 472 m ü.NN errich-

tet werden. Das Betriebsgrundstück (= Parzellen auf der sich der Heliport befindet) grenzt an 

Parzellen an, die als “zone d’exploitation agricole – AGR“, als “zone de bâtiments et équipe-

ments publics – BEP“ (Kapelle), als „zone d’habitation 1 – HAB-1“ oder als “zone spéciale-

ASSA – SPEC-ASSA“ (Betrieb: Agri-produits, Lely Center) im PAG ausgewiesen sind. Im 
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Nord- und Südosten befinden sich landwirtschaftliche Nutzungen bzw. Ackerflächen. Im Sü-

den befindet sich die schwach befahrene C.R. 340 (bzw. 340A). Die nächstgelegenen Wohn-

häuser liegen südlich der geplanten Projektgrenze an der Straße am Nidderland auf ca. 452-

470 m ü.NN in ca. 85 m Entfernung (zum Mittelpunkt des geplanten Hubschrauberlandeplat-

zes) und westlich an der Straße Beim Schlass auf ca. 481 m ü.NN in ca. 100 m Entfernung 

(Entfernungen in „Luftlinie“, ohne Berücksichtigung der Topographie). Die Höhenstruktur des 

Geländes wird bei der Berechnung der Schallausbreitung berücksichtigt. Die verkehrliche An-

bindung am Boden erfolgt über die Straße C.R. 340 (bzw. 340A). 

 

Im Untersuchungsgebiet liegt gemäß Geoportail (Stand 23.08.2021) die nächstgelegene 

Windkraftanlage (LUREF: E 73777 N 127453, Typ: Enercon E92, Leistung: 2350 kVA, Naben-

höhe: 138 m, Durchmesser des Propellers: 92 m) mehr als 2300 m östlich vom ersten Immis-

sionsort entfernt. 

 
 

2.2 Immissionsorte für die Ausbreitungsrechnung 

In Tabelle 2.1 sind die Immissionsorte für die Ausbreitungsberechnungen mit den zugehörigen 

Anmerkungen und Erläuterungen beschrieben. Die Lage der Immissionsorte sowie die weite-

ren Angaben wurden im Rahmen einer Ortsbesichtigung am 12.08.2021 überprüft. Angaben 

zu den Lärmpegeln durch den Straßenlärm sind für die Immissionsorte nicht bekannt, da die 

C.R. 340 (bzw. 340A) kein Bestandteil der Umgebungslärmkartierung [12] nach EU-Umge-

bungslärmrichtlinie 2002/49/CE ist und nicht zu den permanenten Zählstellen des „Portail des 

travaux publics“ [14] zählt. Die in Abbildung 2.1 dargestellte Verkehrszahlen wurden als Grund-

lage für die verbale Beschreibung des Straßenverkehrs in Tabelle 2.1 mittels der DTV-Klassen 

aus dem „Leitfaden für die Erstellung von Lärmimpaktstudien für Anlagen und Baustellen“ 

(TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln, 16.10.2018, Seite 10, 2. Kasten) angesetzt. Die Ver-

kehrszahlen stammen aus dem Jahr 2012, da die neueren Publikationen der „Ponts et Chaus-

sées“ nur noch die Hauptverkehrsachsen beinhalten. Weitere bzw. neuere Verkehrsstudien 

liegen uns nicht vor. Darüber hinaus liegt die Bushaltestelle „Urspelt, Schlass“ vor dem Haus 

Nummer 40, Beim Schlass. 

 

Die anschließende Abbildung 2.2 zeigt die Lage der Immissionsorte auf der topografischen 

Karte und die Abbildung 2.3 die zugehörigen Gebietsausweisungen im Bebauungsplan (PAG) 

[9] sofern vorhanden. Im Anhang 2, Seite 36 sind einige Fotos der Immissionsorte sowie die 

genaue Lage der Immissionsorte in Ausschnitten aus der topographischen Karte dokumentiert.  
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Abbildung 2.1: Karte der durchschnittlichen Verkehrszahlen pro Richtung mit Pkw/Lkw in 

Fahrzeuge pro Tag in 2012 

 

 

 

Urspelt 

C.R. 339 
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Tabelle 2.1: Immissionsorte 

Immissionsorte Gebiet Koordinaten1 Verbale  
Beschreibung 

des  
Straßenverkehrs 

gemäß [13] 

Orientierungswerte 
(OW) in dB(A) 

(DIN 18005, Teil 1, 
Beiblatt 1 [5]) 

Vorschlag für die 
Immissionsrichtwerte für den  

Maximalschalldruckpegel 
Lmax in dB(A) zur Vermeidung 

von Hörschäden  
gemäß Studien [15] [16] [17] 

Nr. Lage 
Geschosszahl 

bzw. Höhe 
PAG Zone b) E N Tag 

(6 - 22 h) 

Nacht 

(22 - 6 h) 

Präventiver 
Richtwert2 

Kritischer  
Toleranz-

wert 

Io 1 1, Am Nidderland II – a) A 288932 5551172 schwach 55 45 95 115 

Io 2 8, Am Nidderland II HAB-1 a) B 288796 5551076 schwach 55 45 95 115 

Io 3 10, Am Nidderland II HAB-1 a) B 288766 5551096 schwach 55 45 95 115 

Io 4 12, Am Nidderland II HAB-1 a) B 288730 5551001 schwach 55 45 95 115 

Io 5 14, Am Nidderland II HAB-1 a) B 288696 5551113 schwach 55 45 95 115 

Io 6 16, Am Nidderland II HAB-1 a) B 288673 5551131 schwach 55 45 95 115 

Io 7 66, Beim Schlass II MIX-v a) B 288596 5551292 schwach 55 45 95 115 

Io 8 75, Om Knupp II MIX-v a) B 288570 5551350 schwach 55 45 95 115 

Io 9 85, Om Knupp III HAB-1 a) B 288668 5551518 schwach 55 45 95 115 

Io 10 Parzelle 740/2235 (unbebaut) 4 m HAB-1 a) B 288672 5551422 schwach 55 45 95 115 

a) Gebietseinstufung nach Bebauungsplan der Gemeinde Clervaux, Ortschaft Urspelt [9], mit: 

HAB-1  Zone d’habitation 1; 

MIX-v .  Zone mixte villageoise. 
b) Gebietscharakter, mit: 

Zone A Einzelne Wohnbebauung mit Wohnnutzungen (Bauernhof), Verkehrslärmeinflüsse von der C.R. 340 (bzw. 340A): schwacher Verkehr (DTV: bis zu 243 gemäß [13]), 
keine relevante Geräuschvorbelastung in der Umgebung. 

Zone B Geschlossene Wohnsiedlung mit lediglich Wohnnutzungen, vor allem Einfamilienhäuser, Verkehrslärmeinflüsse von der C.R. 340 (bzw. 340A): schwacher Verkehr 
(DTV: bis zu 243 gemäß [13]), abgesehen von landwirtschaftlichen Tätigkeiten (am Io 7) keine relevante Geräuschvorbelastung in der Umgebung des Hotelgeländes. 
Der Immissionsort Io 10 liegt näher zum geplanten Landeplatz, dennoch viel tiefer als der Io 9, deshalb werden beide betrachtet. 

 

                                                
1  Koordinatensystem für das Projekt gemäß DIN 45684 [3] : UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre), ETRS89 (EU), geozentrisch, GRS80 (Zone 32). 

2  Unter Berücksichtigung einer Anstiegssteilheit des Pegels von 60 dB(A) pro Sekunde. 
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Abbildung 2.2:  Topografische Karte mit Darstellung der Immissionsorte 

 

FISCHBACH 
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Abbildung 2.3: Gebietsausweisungen im PAG der Gemeinde Clervaux (Centre) [9] 

 

 

FISCHBACH 
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3 Anlagenbeschreibung 

Die Abbildung 3.1, Seite 14 stellt den Lageplan des geplanten Hubschrauberlandeplatzes (äu-

ßere Sicherheitszone mit einem Durchmesser von 26 m) mit den zwei geplanten Anflugachsen 

A und B dar. Die Nutzung erfolgt ausschließlich bei Tageslicht sowie zwischen 8 Uhr und 21 

Uhr. An Sonn- und Feiertagen sind Anflug und Start zwischen 12 Uhr und 13 Uhr untersagt. 

Die Dauer der Start- und Landemanöver darf nicht unnötig in die Länge gezogen werden. 

 

Der Hubschrauberlandeplatz (auch Heliport genannt) dient allein der An- und Abreise von Ho-

telgästen. Es finden keine Rundflüge statt. Für die Nutzung des Heliports sind keine besonde-

ren Flugmanöver erforderlich, die über die international einheitlichen Standards der Piloten-

ausbildung hinausgehen. Es werden keine Betankungsvorgänge auf dem Hubschrauberlan-

deplatz durchgeführt. Vor Flugantritt erfolgen lediglich die obligatorischen Sicherheitskontrol-

len. Reparaturarbeiten, umfängliche Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten, Ölwechsel etc. 

werden am Heliport nicht ausgeführt. Auch das Waschen von Hubschraubern ist nicht gestat-

tet. 

 

Die Anflugachse A soll überwiegend (95 %) verwendet werden. Die Anflugachse B soll nur in 

Ausnahmefällen (5 %) verwendet werden, z.B. bei untypischer Windrichtung. Die Nutzung des 

Heliports erfolgt grundsätzlich nur bei günstiger Witterung. 

 

Es werden 1 Startmanöver und 1 Landungsmanöver pro Woche angesetzt. Beide Manöver 

finden in der lautesten Stunde statt. Als Luftfahrzeuggruppe für die Berechnungen werden 

Hubschrauber des Typs H 1.1 (Höchststartmasse über 1.000 kg bis 3.000 kg) betrachtet. 

 

Eine genaue Beschreibung des Vorhabens kann dem Antrag [18] entnommen werden. In die-

ser Untersuchung werden die Eckdaten gemäß Anhang B der DIN 45684 [3] erläutert. Die bei 

den Berechnungen von der Software SoundPLAN verwendeten Daten werden in Form von 

Bildschirmaufnahmen in den Abbildung 3.2 bis Abbildung 3.8, Seite 15 ff. dargestellt. 

 

Im Anhang 3, Seite 40 ff. sind die Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 nach DIN 45684 [3] 

dargestellt. 
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Abbildung 3.1: Lageplan mit Projektgrenze und Anflugachsen 
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Abbildung 3.2: Eingabemaske – Flugplatzdaten 

 

 

Abbildung 3.3: Eingabemaske – Achse A 
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Abbildung 3.4: Eingabemaske – Achse B 
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Abbildung 3.5: Eingabemaske – Achse A – Start 
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Abbildung 3.6: Eingabemaske – Achse A – Landung 
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Abbildung 3.7: Eingabemaske – Achse B – Start 
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Abbildung 3.8: Eingabemaske – Achse B – Landung 
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4 Vorgehensweise 

Beim geplanten Hubschrauberlandeplatz entstehen immissionsrelevante Geräusche durch 

den Flugverkehr entlang der Anflugachsen A und B. Gemäß Kapitel 1 der DIN 45684-1 [3] sind 

in der Regel „die Geräusche durch rollende Luftfahrzeuge, durch Hubschrauber im Schwebe-

flug mit Bodeneffekt und durch den Betrieb von Hilfstriebwerken sowie Geräusche aufgrund 

der Durchführung von Triebwerksprobeläufen auf den Flugbetriebsflächen gegenüber den Ge-

räuschen der startenden und landenden Luftfahrzeuge zu vernachlässigen und deshalb in die-

ser Norm nicht zu betrachten.“  

 

Demnach sind folgende Arbeitsschritte geplant: 

 Erarbeitung eines georeferenzierten digitalen Berechnungsmodells (DBM) unter Berück-

sichtigung der Topographie (Lidar-Daten: MNT aus 2019) sowie der Lage und Höhe der 

Gebäude in der Nachbarschaft. 

 Ermittlung der vom geplanten Hubschrauberlandeplatz verursachten Geräuschemissio-

nen im Frequenzbereich 63 Hz bis 8 kHz auf Grundlage einer Anlagenbeschreibung und 

Kenndaten aus der DIN 45684-1 [3] (Luftfahrzeugklasse H 1.1).   

Zu den Geräuschquellen wurden die nach DIN 45684-1 [3] erforderlichen Angaben ge-

macht (siehe Kapitel 3 und Anhang 3). 

 Einarbeitung der Geräuschemissionen (als Punkt-, Linien- oder Flächenschallquelle) in 

das vorhandene digitale Berechnungsmodell. 

 Berechnung der Geräuschimmissionen in der Umgebung des geplanten Hubschrauber-

landeplatzes: 

– Berechnung der Geräuschimmission nach der DIN 45684-1 [3] auf die in Tabelle 2.1 

abgestimmte Immissionsorte unter Berücksichtigung der kommunalen Bebauungsplä-

nen (PAG) [9] sowie anhand von Rasterlärmkarten (Rasterabstand 25 m und Berech-

nungshöhe 4 m über Grund). 
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– Darstellung der Geräuschsituation in der Umgebung des geplanten Hubschrauberlan-

deplatzes für: 

 die lauteste Stunde tags (06:00 – 22:00 Uhr) Lr1hT jeweils für die Anflugachsen  

A (100 %) und B (100 %), 

 den Maximalschalldruckpegel tags (06:00 – 22:00 Uhr) LmaxT während eines ein-

zelnen Vorbeiflugs jeweils für die Anflugachsen A (100 %) und B (100 %) und 

 den gesamten Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) LrT in den 6 lautesten Monaten 

des Kalenderjahres (Mittelung über 180 Tage) jeweils für die Anflugachsen A 

(100 %) und B (100 %) und für beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %). 

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen jeweils auf die vom Lärm am stärksten 

betroffenen Fenster (in der Regel oberstes Stockwerk) der betrachteten Immission-

sorte. Die Berechnungen berücksichtigen die vorliegende Topographie und Abschir-

mungen (Gebäude etc.). 

 

 

5 Geräuschemissionen 

Als kennzeichnende Größe für die abgestrahlte Geräuschemission wird der Schallleistungs-

pegel LWA verwendet. Anhand der Schallleistungspegel erfolgen der Vergleich der verschiede-

nen Emittenten und die Berechnung der Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft.  

 

Kenndaten aus der DIN 45684-1 [3] bilden die Datengrundlage für die Luftfahrzeuge. Kennda-

ten für Hubschrauber zwischen 1.000 kg und 3.000 kg (Luftfahrzeugklasse H 1.1) werden an-

gesetzt.  

 

Die für die Berechnung der Geräuschemissionen zugrunde gelegten Ansätze und die ange-

setzten Oktavspektren wurden in den Abbildung 3.2 bis Abbildung 3.8, Seite 15 ff. sowie im 

Anhang 3, Seite 40 ff. dargestellt. Die Lage und Bezeichnung der wesentlichen Schallquellen 

ist in der Abbildung A 4.1, Seite 42 dargestellt. 
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6 Geräuschimmissionen 

6.1 Berechnung der Geräuschimmissionen 

Die Ermittlung der an den Immissionsorten verursachten Geräuschimmissionen erfolgt ausge-

hend von den Geräuschemissionen mittels Schallausbreitungsrechnungen. Die Schallausbrei-

tungsrechnungen werden frequenzabhängig in Oktavbandbreite mit Hilfe der Software Sound-

Plan 8.2 auf der Grundlage der DIN 45684-1 [3] durchgeführt. Für die Software liegt eine Kon-

formitätserklärung nach DIN 45687 [4] vor. 

 

Als Basis für die Berechnung wird ein Geländegrundriss mit allen relevanten Geräuschquellen, 

Hindernissen und Gebäuden digitalisiert. Abschirmungen werden bei der Ausbreitungsberech-

nung berücksichtigt. Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes DZ wird nach Nr. 5.3.6 der 

DIN 45684-1 [3] mit frequenzabhängiger Berechnung des Bodeneffektes berechnet. Für den 

gesamten Bereich (die Betriebsfläche und die Wohngebiete) wird auf der sicheren Seite lie-

gend („worst case“) von einem schallharten Boden mit einem Bodenfaktor von G = 0.1 (= hoher 

Reflexionsanteil) ausgegangen. Lediglich für Ackerflächen und Wald wird ein Bodenfaktor von 

G = 0.5 berücksichtigt. Gemäß der DIN 45684-1 [3] wird keine meteorologische Korrektur 

(Cmet) berücksichtigt. Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen jeweils auf die vom Lärm 

am stärksten betroffenen Fenster (maßgebliches Geschoss) der betrachteten Immissionsorte. 

Bei der Ausbreitungsrechnung sind ggf. auftretende Ton- und Impulshaltigkeiten bereits in den 

Emissionswerten berücksichtigt.  
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6.2 Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen – Lr1hT 

Die Immissionspegel Lr1hT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes an den 

Immissionsorten (Einzelpunktberechnung) für die lauteste Stunde jeweils für die Anflugachsen 

A (100 %) und B (100 %) am Tag (06:00 – 22:00 Uhr) können der nachfolgenden Tabelle 

entnommen werden.  

 

Tabelle 6.1: Geräuschimmissionspegel Lr1hT in der Umgebung für die lauteste Stunde tags 

  

Geräuschimmissionspegel Lr1hT in dB(A) 

(lauteste Stunde zwischen 6 und 22 Uhr) 

Io 1 Io 2 Io 3 Io 4 Io 5 Io 6 Io 7 Io 8 Io 9 Io 10 

Anflugachse A (100 %) 43 44 43 45 46 47 48 46 45 48 

Anflugachse B (100 %) 45 51 52 51 52 53 41 39 36 39 

Orientierungswerte (OW) in dB(A) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Differenz OW - Anflugachse A in dB 12 11 12 10 9 8 7 9 10 7 

Differenz OW - Anflugachse B in dB 10 4 3 4 3 2 14 16 19 16 

 

Unter Berücksichtigung des in Kapitel 3, Seite 13 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und in 

Kapitel 5, Seite 22 ff. beschriebenen Geräuschemissionen liegen die Immissionspegel Lr1hT 

durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes in der lautesten Stunde tags zwi-

schen 43 und 48 dB(A) für die Anflugachse A (100 %) und zwischen 36 und 53 dB(A) für die 

Anflugachse B (100 %). Damit werden die in Tabelle 2.1 abgestimmten Orientierungswerte 

nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [5] um mindestens 7 dB für die Anflugachse A (100 %) und 

um mindestens 2 dB für die Anflugachse B (100 %) unterschritten. 

 

Als Ergänzung zu den Einzelpunktberechnungen wurden die Geräuschimmissionen flächen-

haft berechnet. Die Ergebnisse können den Rasterlärmkarten in der Abbildung 6.1 und der 

Abbildung 6.2 entnommen werden. Die Rasterlärmkarten wurden gemäß DIN 45684-1 [3] mit 

einer Auflösung von 25 x 25 Meter und einer Höhe von 4 Meter über Grund berechnet. 
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Abbildung 6.1: Immissionspegel Lr1hT durch den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

die Anflugachse A (100 %) – lauteste Stunde tags 
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Abbildung 6.2: Immissionspegel Lr1hT durch den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

die Anflugachse B (100 %) – lauteste Stunde tags 
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6.3 Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen – LmaxT 

Die Maximalschalldruckpegel LmaxT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplat-

zes mit Angabe seiner Einwirkung an den Immissionsorten (Einzelpunktberechnung) während 

eines einzelnen Vorbeiflugs jeweils für die Anflugachsen A (100 %) und B (100 %) am Tag 

(6:00 – 22:00 Uhr) können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  

 

Tabelle 6.2: Maximalschalldruckpegel LmaxT in der Umgebung während eines einzelnen 

Vorbeiflugs tags 

  

Maximalschalldruckpegel LmaxT in dB(A) 

(während eines einzelnen Vorbeiflugs zwischen 6 und 22 Uhr) 

Io 1 Io 2 Io 3 Io 4 Io 5 Io 6 Io 7 Io 8 Io 9 Io 10 

Anflugachse A (100 %) 77 79 79 83 83 84 85 81 82 86 

Anflugachse B (100 %) 85 91 92 91 90 90 82 76 71 75 

Präventiver Richtwert (PR) in dB(A) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Differenz PR - Anflugachse A in dB 18 16 16 12 12 11 10 14 13 9 

Differenz PR - Anflugachse B in dB 10 4 3 4 5 5 13 19 24 20 

 

Unter Berücksichtigung des in Kapitel 3, Seite 13 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und in 

Kapitel 5, Seite 22 ff. beschriebenen Geräuschemissionen liegen die Maximalschalldruckpe-

gel LmaxT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes tags zwischen 77 und 

86 dB(A) für die Anflugachse A (100 %) und zwischen 71 und 92 dB(A) für die Anflugachse B 

(100 %). Damit werden die in Tabelle 2.1 präventiven Richtwerte gemäß Studien [15] [16] [17] 

um mindestens 9 dB für die Anflugachse A (100 %) und um mindestens 3 dB für die Anflug-

achse B (100 %) unterschritten. 
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6.4 Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen – LrT 

Die Immissionspegel LrT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes mit An-

gabe seiner Einwirkung an den Immissionsorten (Einzelpunktberechnung) für den gesamten 

Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) in den 6 lautesten Monaten des Kalenderjahres (Mittelung 

über 180 Tage) jeweils für die Anflugachsen A (100 %) und B (100 %) und für beide Anflug-

achsen (A: 95 % und B: 5 %) können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  

 

Tabelle 6.3: Geräuschimmissionspegel LrT in der Umgebung für den gesamten Tageszeit-

raum 

  

Geräuschimmissionspegel LrT in dB(A) 

(180 Tage Mittelwert, 16 Stunden am Tag zwischen 6 und 22 Uhr) 

Io 1 Io 2 Io 3 Io 4 Io 5 Io 6 Io 7 Io 8 Io 9 Io 10 

Anflugachse A (100 %) 35 35 34 36 37 38 40 37 37 39 

Anflugachse B (100 %) 37 43 43 43 43 44 32 30 27 30 

Anflugachse A (95 %) und B (5 %) 35 36 35 37 38 39 40 37 36 39 

Orientierungswerte (OW) in dB(A) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Differenz OW - Anflugachse A in dB 20 20 21 19 18 17 15 18 18 16 

Differenz OW - Anflugachse B in dB 18 12 12 12 12 11 23 25 28 25 

Differenz OW - Anflugachse A (95 %) 
und B (5 %) in dB 

20 19 20 18 17 16 15 18 19 16 

 

Unter Berücksichtigung des in Kapitel 3, Seite 13 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und in 

Kapitel 5, Seite 22 ff. beschriebenen Geräuschemissionen liegen die Immissionspegel LrT 

durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für den gesamten Tageszeitraum 

(06:00 – 22:00 Uhr) in den 6 lautesten Monaten des Kalenderjahres (Mittelung über 180 Tage) 

zwischen 34 und 40 dB(A) für die Anflugachse A (100 %), zwischen 27 und 44 dB(A) für die 

Anflugachse B (100 %) und zwischen 35 und 40 dB(A) für beide Anflugachsen (A: 95 % und 

B: 5 %). Damit werden die in Tabelle 2.1 abgestimmten Orientierungswerte nach DIN 18005, 

Teil 1, Beiblatt 1 [5] um mindestens 15 dB für die Anflugachse A (100 %), um mindestens 

11 dB für die Anflugachse B (100 %) und um mindestens 15 dB für beide Anflugachsen (A: 

95 % und B: 5 %) unterschritten. 

 

Als Ergänzung zu den Einzelpunktberechnungen wurden die Geräuschimmissionen flächen-

haft berechnet. Die Ergebnisse können den Rasterlärmkarten in der Abbildung 6.3, der Abbil-

dung 6.4 und der Abbildung 6.5 entnommen werden. Die Rasterlärmkarten wurden gemäß 

DIN 45684-1 [3] mit einer Auflösung von 25 x 25 Meter und einer Höhe von 4 Meter über Grund 

berechnet. 
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Abbildung 6.3: Immissionspegel LrT durch den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

die Anflugachse A (100 %) – für den gesamten Tageszeitraum (Mittelung 

über 180 Tage) 
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Abbildung 6.4: Immissionspegel LrT durch den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

die Anflugachse B (100 %) – für den gesamten Tageszeitraum (Mittelung 

über 180 Tage) 
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Abbildung 6.5: Immissionspegel LrT durch den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %) – für den gesamten Tageszeit-

raum (Mittelung über 180 Tage) 
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7 Zusammenfassung 

Das Hotel „Château d’Urspelt“ beabsichtigt auf seinem Betriebsgrundstück in Urspelt einen 

Hubschrauberlandeplatz zu errichten und zu betreiben. Dieser soll über zwei um 90 Grad 

versetzte Anflugachsen (A und B) verfügen und Hubschrauber bis zu 3.175 kg empfangen 

können.  

 

Im Rahmen der Vorprüfung gemäß dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung („loi 

du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement“ [1]) wurden gemäß 

Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung (kurz MECDD, 

Brief Nr. 99498 vom 01.07.2021 [10]) die Geräuschimmissionen durch den Betrieb des ge-

planten Hubschrauberlandeplatzes auf dem Hotelgelände vom „Château d’Urspelt“ in Urspelt 

für beide o.g. Anflugachsen in der Nachbarschaft ermittelt und beurteilt. Da es keine spezifi-

schen luxemburgischen Regelwerke bezüglich Fluggeräuschimmissionen an Hubschrauber-

landeplätze gibt wurden die Normen für die Berechnungen sowie die Beurteilung vorab mit der 

„Administration de l’Environnement“ (kurz AEV) abgestimmt (Untersuchungskonzept 

Nr. 936/21254010/02 vom 15.09.2021 durch die AEV bestätigt [19]).  

 

Im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00 Uhr) sind keine Flugbewegungen geplant, daher wurde nur 

den Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) betrachtet. Dabei werden zwei Bewertungsperioden 

betrachtet: 

 die lauteste Stunde tags (06:00 – 22:00 Uhr) jeweils für die Anflugachsen  

A (100 %) und B (100 %) und 

 den gesamten Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) in den 6 lautesten Monaten des Kalen-

derjahres (Mittelung über 180 Tage) jeweils für die Anflugachsen A (100 %) und B (100 %) 

und für beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %). 

Neben den Beurteilungspegeln Lr1hT und LrT für die o.g. Bewertungsperioden soll der Maximal-

schalldruckpegel LmaxT während eines einzelnen Vorbeiflugs jeweils für die Anflugachsen A 

und B ebenfalls berechnet und diskutiert werden.  

 

Die Lärmimpaktstudie wurde im Rahmen unserer Zulassung als „organisme agréé“ [2] durch-

geführt und soweit für den Einzelfall zutreffend in Anlehnung an den Leitfaden "Systematischer 

Ansatz für die Durchführung von Schallimmissionsprognosen für landgebundene Verkehrspro-

jekte" [11] erstellt.  

 



TÜV Rheinland Energy GmbH 
Lärmschutz – Seite 33 von 42 – 
 

E2_B_ChateaudUrspelt_Studie(30134593_2021_936_21254010_03).docx 

Die Lärmimpaktstudie kommt unter Berücksichtigung des in Kapitel 3, Seite 13 ff. beschriebe-

nen Betriebsszenarios und in Kapitel 5, Seite 22 ff. beschriebenen Geräuschemissionen auf 

folgende Ergebnisse: 

 Die Immissionspegel Lr1hT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes in 

der lautesten Stunde tags liegen zwischen 43 und 48 dB(A) für die Anflugachse A (100 %) 

und zwischen 36 und 53 dB(A) für die Anflugachse B (100 %). Damit werden die in Tabelle 

2.1 abgestimmten Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [5] um mindes-

tens 7 dB für die Anflugachse A (100 %) und um mindestens 2 dB für die Anflugachse B 

(100 %) unterschritten. 

 Die Maximalschalldruckpegel LmaxT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlande-

platzes tags liegen zwischen 77 und 86 dB(A) für die Anflugachse A (100 %) und zwischen 

71 und 92 dB(A) für die Anflugachse B (100 %). Damit werden die in Tabelle 2.1 präven-

tiven Richtwerte gemäß Studien [15] [16] [17] um mindestens 9 dB für die Anflugachse A 

(100 %) und um mindestens 3 dB für die Anflugachse B (100 %) unterschritten. 

 Die Immissionspegel LrT durch den geplanten Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes für 

den gesamten Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) in den 6 lautesten Monaten des Kalen-

derjahres (Mittelung über 180 Tage) liegen zwischen 34 und 40 dB(A) für die Anflugachse 

A (100 %), zwischen 27 und 44 dB(A) für die Anflugachse B (100 %) und zwischen 35 und 

40 dB(A) für beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %). Damit werden die in Tabelle 2.1 

abgestimmten Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [5] um mindestens 

15 dB für die Anflugachse A (100 %), um mindestens 11 dB für die Anflugachse B (100 %) 

und um mindestens 15 dB für beide Anflugachsen (A: 95 % und B: 5 %) unterschritten. 
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen 

A1.1 Gesetzliche Regelungen 

[1] Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, Journal 

officiel du Grand-Duché de Luxembourg, A-Nr. 398, 23.05.2018. 

[2] Arrêté N°: OA/2019/001 vom 18.03.2019 „Zulassung […] für die Durchführung techni-

scher Forschungs- und Prüfaufgaben im Umweltbereich“. 

A1.2 Ausländische Normen und Richtlinien 

[3] DIN 45684 „Ermittlung von Fluggeräuschimmissionen an Landeplätzen“, Teil 1: „Be-

rechnungsverfahren“, Ausgabe Juli 2013. 

[4] DIN 45687 „Akustik – Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmission 

im Freien – Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen“, Ausgabe Mai 2006. 

[5] DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: Beiblatt 1: „Berechnungsverfahren, 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Mai 1987. 

[6] DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-

nung, Ausgabe Juli 2002. 

[7] DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 2: Lärmkonturkarten - Kartenmäßige Dar-

stellung von Schallimmissionen, Ausgabe September 1991. 

[8] Landeplatz-Fluglärmleitlinie LAI – „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der Flug-

lärmimmissionen in der Umgebung von Landeplätzen (Hinweise zu Fluglärm an Lan-

deplätzen)“, in der von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI (115. 

Sitzung) - beschlossenen Fassung vom 12.03.2008. 

A1.3 Bebauungsplan (PAG) 

[9] Plan d’Aménagement Général commune de Clervaux – partie centre, N° Projet 1140, 

N° Plan G-01-02 vom 31.10.2018. 

A1.4 Weitere Unterlagen 

[10] Brief Nr. 99498 vom 01.07.2021, Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Ent-

wicklung. 

[11] Leitfaden "Systematischer Ansatz für die Durchführung von Schallimmissionsprogno-

sen für landgebundene Verkehrsprojekte", Dezember 2018. 

[12] Administration de l'Environnement, Cartographie du bruit concernant les routes princi-

pales, geoportail.lu (letzter Besuch : 22.04.2021). 

[13] Portail des Travaux publics (https://travaux.public.lu/fr/publications/statistiques/TJMA-

2-Directions-VC-2012.html). 

[14] Portail des Travaux publics (http://www2.pch.etat.lu/comptage/home.jsf). 

https://travaux.public.lu/fr/publications/statistiques/TJMA-2-Directions-VC-2012.html
https://travaux.public.lu/fr/publications/statistiques/TJMA-2-Directions-VC-2012.html
http://www2.pch.etat.lu/comptage/home.jsf
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[15] Prof. Dr. Barbara Griefahn, Prof Dr. Dr. Gerd Jansen, Prof. Dr. Klaus Scheuch, Prof Dr. 

Manfred Spreng, Zeitschrift für Lärmbekämpfung 49 (2002) Nr. 5 - September, Seiten 

171 -175. 

[16] Fluglärmwirkungen, Jens Ortscheid, Heidemarie Wende, Umweltbundesamt, Berlin, 

2000. 

[17] Fluglärmschutzkonzept der sogenannten Synopse auf dem Prüfstand neuerer Erkennt-

nisse der Lärmwirkungsforschung sowie gesetzlicher Rahmenbedingungen; Klaus 

Scheuch. Manfred Spreng. Gerd Jansen; veröffentlicht in der Zeitschrift Lärmbekämp-

fung, Band 2 (2007), Nr. 4 - Juli und Nr. 5 - September 2007 

[18] „Bau und Betrieb eines Hubschrauberlandeplatzes beim Château d’Urspelt - Antrag auf 

Prüfung der UVP-Pflicht - (EIE-Screening)“, Projekt Nr. 2240-na-1514, ProSolut S.A. 

Ingénieurs-Conseils, 18.05.2021. 

[19] E-Mail der Umweltverwaltung vom 16.09.2021, Herr Carlo HIPPE. 
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Anhang 2: Dokumentation der Immissionsorte 

Abbildung A.2.1: Immissionsorte – Fotos und Planausschnitt 

  
Blick auf die Nordwestfassade des Hauses 

1, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

  

Blick auf die Nordfassade des Hauses 

8, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

   

Blick auf die Nordwestfassade des Hauses 

10, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

Io 2 

Io 1 

Io 2 

Io 1 

Io 3 

Io 3 
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Blick auf die Nordfassade des Hauses 

12, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

   

Blick auf die Nordfassade des Hauses 

14, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

 

  

Blick auf die Nordfassade des Hauses 

16, Am Nidderland 
Auszug aus der topographischen Karte 

Io 5 

Io 5 

Io 6 

Io 6 

Io 4 

Io 4 
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Blick auf die Südfassade des Hauses 

66, Beim Schlass (Io auf der Ostfassade) 
Auszug aus der topographischen Karte 

   

Blick auf die Südostfassade des Hauses 

75, Om Knupp 
Auszug aus der topographischen Karte 

   

Blick auf die Süd- und Ostfassaden des Hauses 

85, Om Knupp 

Auszug aus der topographischen Karte (aktuelle 

Gebäude sind schraffiert) 

Io 8 

Io 8 

Io 9 

Io 9 

Io 7 

Io 7 
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Blick auf die Parzelle 740/2235 (unbebaut) Auszug aus der topographischen Karte  

  

Anflugachse A (vom aktuellen Parkplatzrand aus) Anflugachse B (vom aktuellen Parkplatzrand aus) 

 

Die Bilder wurden am 12.08.2021 im Rahmen einer Ortsbesichtigung aufgenommen. 
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Anhang 3: Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 nach DIN 45684 

Abbildung A.2.2: Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 – Start – Eigenschaften 

 

 

Abbildung A.2.3: Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 – Start – Akustische Kenndaten und 

Flugleistungsdaten 
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Abbildung A.2.4: Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 – Landung – Eigenschaften 

 

 

Abbildung A.2.5: Kenndaten für Hubschrauber H 1.1 – Landung – Akustische Kenndaten und 

Flugleistungsdaten 
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Anhang 4: Schallquellenplan 

Abbildung A 4.1: Lage der Schallquellen im Luftbild 2020 

 


